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Aufgabe I (24 Punkte) 

H betreibt einen Grosshandel für Hölzer. Er möchte Geschäftsbeziehungen mit dem 
Kaufmann K knüpfen; auch K ist interessiert. Daraufhin überbringt H dem K eine Lieferung 
seiner Hölzer in der Meinung, sie K zu verkaufen. K akzeptiert sie als kostenlose 
Probelieferung und verteilt sie seinerseits als kostenlose Proben an seine Kunden A, B und C. 

Als zwei Monate später H Bezahlung oder Rückgabe der Hölzer verlangt 

1. hat A das Holz noch gelagert, 

2. hat B das Holz in seinem Haus verbaut, 

3. hat C eine geschnitzte Truhe daraus hergestellt. 

Was kann H – sachenrechtlich – mit Aussicht auf Erfolg von wem verlangen 

a) nach römischem Recht? 

b) nach Schweizer Recht? 

  

Aufgabe II (16 Punkte) 

  

E überlässt eines seiner Grundstücke mitsamt der darauf befindlichen Schafherde seinem 
Klienten P als Precarium. 

1. Die Soldaten A, B, C vertreiben P mit Waffengewalt. 

2. Soldat A verkauft auf dem Markt eines der Schafe dem K. 

3. Das Schaf bekommt bei K zwei Lämmer. 

Prüfen Sie, welche Rechte E und P haben! 

(nur nach römischem Sachenrecht) 
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